
ECOSOC-Resolut ion 1503 (Text: S.178f. die­
ser Ausgabe) im Hinblick auf 17 Staaten, u.a. 
auch die DDR, durchgeführt. Geiselnahmen 
wurden in der Resolution 27(XXXVII) als 
schwere Menschenrechtsverletzung gerügt. 
Die geplante Auseinandersetzung mit den 
Problemen der ausländischen Arbeitnehmer 
wurde aus Zeitmangel auf die nächste Tagung 
verschoben, die am I.Februar 1982 in Genf 
eröffnet wird. Lai 

Anti-Apartheid-Konvention: Zwei Modelle für ein 
Internationales Strafgericht (40) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be­
richt in VN 3/1980 S.99 fort.) 

I. In der Zeit vom 26. bis 30. Januar 1981 traf 
sich in Genf die Dreiergruppe zu ihrer vierten 
Tagung, um 14 im Rahmen der Anti-Apart­
heid-Konvention (Text: VN 2/1975 S.57f.) vor­
gelegte Staatenberichte zu prüfen. Die Zahl 
der Konventionsstaaten hatte sich seit ihrer 
letzten Tagung nur um drei auf 59 erhöht, wo­
bei sich die westl ichen Staaten ungeachtet al­
ler Appelle zum Beitritt weiterhin fernhielten. 
Eine Änderung ihrer Haltung ist angesichts 
der Kritik an dem Übereinkommen nicht zu er­
warten. Die Dreiergruppe setzte sich bei der 
diesjährigen Tagung aus Vertretern Bulga­
riens, Kubas und des Senegal zusammen. Bei 
der Berichtsprüfung war (ähnlich wie bei an­
deren Ausschüssen) zu beobachten, daß sich 
die Staaten bei der Abfassung der Berichte 
kaum an den als Hilfestellung gedachten 
Richtlinien orientiert hatten. In Zukunft sollen 
die Staaten verstärkt auf die Schwierigkeiten 
eingehen, die ihnen bei der Erfüllung der Vor­
schriften der Konvention begegnen. 
II. Eine Ad-hoc-Expertengruppe der Men­
schenrechtskommission legte der Kommis­
sion entsprechend einem 1980 erteilten Auf­
trag den Entwurf eines Statuts für ein interna­
tionales Strafgericht vor, das in Art.V der Anti­
Apartheid-Konvention vorgesehen ist. Der 
Entwurf der in ternat ional Law Assoc ia t ion 
von 1979 fand in die Arbeit der Experten­
gruppe ebenso Eingang wie andere vorange­
gangene Studien und Entwürfe. Ausgangs­
punkt der Überlegungen der Gruppe war das 
Verhältnis zwischen internationalem Straf­
recht und international geschützten Men­
schenrechten, wobei das internationale Straf­
recht eingesetzt werden soll, um die Achtung 
der Menschenrechte zu gewährleisten. Wenn 
auch die Situation im Südlichen Afrika als 
Hauptanliegen der Konvention gesehen wird, 
so war man bei der Ausarbeitung des Ent­
wurfs doch darauf bedacht, den möglichen 
Tätigkeitsbereich des Strafgerichts nicht zu 
stark einzuengen. Zwei Modelle wurden vor­
gestellt: 
• Das erste, weitergehende, Modell sieht vor, 
daß die Mitgliedstaaten eine Erweiterung der 
Zuständigkeit auf andere internationale Ver­
brechen, die Gegenstand internationaler 
Übereinkommen sind, in einem Zusatzab­
kommen vornehmen können; im Wege einer 
multilateralen Konvention soll ein internatio­
nales Strafgericht als neues Organ der Ver­
einten Nationen errichtet werden; Zielgruppe 
dieses Modells sollen über die Mitgliedstaa­
ten der Anti-Apartheid-Konvention hinaus alle 
UN-Mitglieder sein. 
• Das zweite Modell beschränkt den 7ustän-
digkeitsbereich auf die in Art.l l der Konven­
tion genannten Verbrechen, sieht also keine 

Erweiterung vor; es richtet sich nur an die 
Mitgliedstaaten der Konvention; im Wege ei­
nes Zusatzprotokol ls zu dieser soll kein 
neues Organ geschaffen werden, vielmehr 
soll im Rahmen der vorgegebenen UNO-
Strukturen ein weiteres Element in Form einer 
internationalen Richterliste eingeführt wer­
den. 
Die Menschenrechtskommission entschied 
sich dafür, alle UN-Mitgliedstaaten zur Stel­
lungnahme zu dem Entwurf aufzufordern. Lai 

Rechtsfragen 

Seerecht: 10. Tagung der III. Seerechtskonferenz 
der Vereinten Nationen, zweiter Teil — Warten auf 
Reagan-Boten — Fülle offener Fragen — Vorent­
scheidung über Sitz des Seerechtsgerichtshofs 
zugunsten von Hamburg — Zeitplan (41) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be­
richt in VN 3/1981 S.99f. fort.) 

I. Auch nach der jüngsten Verhandlungs­
runde der Seerechtskonferenz (3.—28.Au- 
gust 1981 in Genf) ist das Schicksal des Kon-
ventionsentwurfs ungewiß. Die Vereinigten 
Staaten haben ihre >Überprüfung< der bisheri­
gen Konferenzergebnisse noch nicht abge­
schlossen. Die Genfer Sitzungen hatten sie 
vielmehr gerade dazu nutzen wollen, ein zu­
verlässiges Bild davon zu gewinnen, inwieweit 
die Entwicklungsländer verhandlungsbereit 
seien. Demgemäß erläuterte US-Chefunter­
händler Malone sogleich in einer informellen 
Sitzung am 3.August, weshalb der Tiefseebo­
den-Teil des Konventionsentwurfs »in seiner 
gegenwärtigen Fassung einen Stolperstein 
für die Ratifizierung des Vertrages darstellen 
würde«. Er nannte u. a. folgende Punkte: 
• Eine angemessene Repräsentation der 
USA und anderer westl icher Staaten im Rat 
der Meeresbodenbehörde sei nicht gewähr­
leistet. 
• Es bestehe die Gefahr, daß die Versamm­
lung der Behörde mittels mehrdeutiger Ver­
tragsbest immungen ihren Zuständigkeitsbe­
reich ausdehnen werde. 
• Der Zugang aller Staaten zu den minerali­
schen Ressourcen des Tiefseebodens müsse 
ohne Diskriminierung möglich sein. Hier sei 
beispielsweise an die Best immungen über 
Technologietransfer an Entwicklungsländer 
zu denken. 
• Es bestehe der Eindruck fort, die Konven­
tion werde im Grunde auf eine Behinderung 
des Tiefseebergbaus hinauslaufen (etwa we­
gen der Abbaubeschränkung). 
• Der Entwurf sehe zu hohe Abgabenbela­
stungen für die Bergbauunternehmen vor. 
Danach könne es dazu kommen, daß das be­
hördeneigene >Enterprise< — überdies unter 
Nutzbarmachung von Einlagen, welche u. a. 
von den USA zu leisten seien — die Bergbau­
aktivitäten von Privatunternehmen schließlich 
völlig verdrängen werde. 
Die wichtigsten Erörterungen bei dem zwei­
ten Teil der zehnten Konferenztagung fanden 
dann zweifelsohne in informellen Gesprächen 
zwischen den USA und anderen Delegationen 
statt, insbesondere Vertretern der (Entwick-
lungsländer-JGruppe der 77. Deren Ergeb­
nisse würdigte Malone in einer Pressekonfe­
renz am 27.August mit folgenden Worten: 
»Wir hatten Gelegenheit, uns ein recht gutes 
Bild davon zu machen, und ein Urteil darüber 

zu bilden, über welche Teile des Konventions­
entwurfs verhandelt werden kann und über 
welche nicht. Es ist deutl ich, daß auf Seiten 
anderer Länder eine Bereitschaft besteht, mit 
den Vereinigten Staaten über deren Beden­
ken zu verhandeln. Es sieht so aus, als gebe 
es eine gewisse Flexibilität und Akt ionsbrei­
te. . . , um einige wichtige Änderungen vorzu­
nehmen — nicht nur Änderungen, die ober­
flächlicher oder kosmetischer Natur wären, 
sondern wirklich wichtige Änderungen.« 
Hieraus muß geschlossen werden, daß in 
grundsätzlichen — im Unterschied zu w i c h t i ­
g e n — Fragen keine Kompromißbereitschaft 
ausgemacht worden ist. Die US-Regierung 
wird sich nun schlüssig werden müssen, ob 
die in den Sondierungen gewonnenen Er­
kenntnisse für den Wiedereintritt in die Sach­
verhandlungen sprechen. Mit dem kunstvoll 
formulierten Satz »Wenn entschieden wird, 
am 8.März an den Verhandlungstisch zurück­
zukehren, werden wir verhandlungsbereit 
sein und recht genaue Vorstel lungen davon 
haben, wie wir unsere Bedenken zur Sprache 
bringen« präsentierte Malone unmißverständ­
lich die Alternative, auf welche sich die Optio­
nen der US-Regierung reduziert haben: Ent­
weder verlassen die USA die Konferenz, oder 
sie legen ein Paket mit Änderungswünschen 
vor, die darauf abzielen, daß der Konventions­
text die, so Malone, »nationalen Interessen« 
der Vereinigten Staaten genügend berück­
sichtigt (und dieserart Aussicht hat, vom US-
Senat mit der erforderlichen Zwei­
drittelmehrheit gebilligt zu werden, was bei 
der bisherigen Fassung für ausgeschlossen 
gehalten wi rd : vgl. VN 3/1981 S.99). Im No­
vember oder Dezember 1981 wird Malone 
Präsident Reagan seine Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen unterbreiten. Über den 
Tenor kann ebenso nur spekuliert werden wie 
über die — nicht unbedingt übereinst immen­
den — Ratschläge der Präsidenten-Berater 
im Weißen Haus. 
II. Ein Hauptthema der eigentl ichen Konfe­
renzberatungen war wiederum die Vorberei­
tungskommission. Hier wurden kaum Fort­
schritte erzielt. Nahezu alle wicht igen Einzel­
probleme sind noch ungelöst: Mitgliedschaft, 
Mehrheitserfordernis für Sachentscheidun­
gen, Finanzierung, Auf lösung. Die Gruppe der 
77 und die Staaten Osteuropas beharrten dar­
auf, daß die Mitgliedschaft in der Kommission 
nur Signatarstaaten der Konvention offenste­
hen soll, während einige Industrieländer (dar­
unter die Bundesrepubl ik Deutschland) wei­
terhin an die Unterzeichnung der Konferenz­
schlußakte anknüpfen wollen. Für Abst im­
mungen möchten die Entwicklungsländer 
grundsätzlich die Zweidrittelmehrheit vorge­
schrieben sehen; demgegenüber wünschten 
hier speziell die osteuropäischen Staaten die 
Anwendung des Konsensprinzips. Als Finan­
zierungswege werden die Kostentragung 
über den ordentl ichen Haushalt der Vereinten 
Nationen (dafür: die Entwicklungsländer) 
oder ein von der Behörde später zu t i lgendes 
Darlehen der Vereinten Nationen (dafür: die 
Industriestaaten) in Betracht gezogen. Zur 
Dauer der Kommissionstätigkeit schlug die 
Gruppe der 77 vor, das Gremium solle mit 
dem ersten Zusammentreten der Behörden-
Versammlung seine Arbeit einstellen, wohin­
gegen andere Staaten das Zusammentreten 
des Rates abwarten wollten. Zu den künftigen 
Aufgaben der Vorberei tungskommission sei 
nachgetragen, daß weiterhin keine Einigkeit 
über die vorläufige Anwendung des durch die 
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Kommission vorzuformulierenden Sekundär­
rechts der künftigen Behörde besteht (d. h. 
Anwendung bereits vor Inkrafttreten der Kon­
vention). Noch weniger Klarheit herrscht über 
die Perspektiven des damit z. T. zusammen­
hängenden vorbereitenden Investit ionsschut­
zes. Dieser wurde auf der Konferenz im Au­
gust nicht erörtert. Die betroffenen Industrie­
staaten unterbreiteten trotz entsprechender 
Aufforderung keine neuen Vorschläge. Sie 
sind offenkundig um die Ausarbeitung eines 
neuen Konzepts bemüht (und warten im übri­
gen die konferenzpolit ische Grundsatzent­
scheidung der bei Pionierinvestitionen füh­
renden USA ab). 
Im Zusammenhang mit dem Tiefseebodenre­
gime befaßte sich die Konferenz außerdem 
mit den Evergreens Abbaubeschränkung 
(Berechnungsformel) und Ratsbesetzung 
(Sitze kleinerer Industrieländer). 
III. Eine bedeutende Entwicklung gab es im 
Bereich des allgemeinen Seevölkerrechts. 
Auf der Basis eines Vorschlags von Konfe­
renzpräsident Koh wurde hier die Grundsatz­
best immung über die Abgrenzung benach­
barter Meereszonen neu formuliert. Das Äqui-
distanzprinzip wird nun nicht mehr erwähnt. 
Artikel 74 bzw. 83 des Konventionsentwurfs 
lauten jetzt vielmehr: »Die Abgrenzung der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (bzw. des 
Festlandsockels) zwischen Staaten mit ge­
genüberl iegenden oder angrenzenden Kü­
sten wird durch Übereinkommen auf der 
Grundlage des Völkerrechts im Sinne von Ar­
tikel 38 des Statuts des Internationalen Ge­
richtshofs durchgeführt, um eine gerechte 
Lösung zu erzielen.« (Der zitierte Art.38 
nennt die bei IGH-Entscheidungen anzuwen­
denden Rechtssätze.) Diese Formel genießt 
laut Präsident Koh »verbreitete und erhebli­
che Unterstützung«. Für sie sprachen sich 
immerhin die Vorsitzenden der beiden zu die­
ser Frage tätigen Arbei tsgruppen aus, näm­
lich Irland und Spanien, und außerdem Argen­
tinien, Bulgarien, Chile, DDR, Elfenbeinküste, 
Indonesien, Kenia, Kolumbien, Libyen, Malay­
sia, Peru, Senegal, Syrien und UdSSR. Dem­
gegenüber wurden Einwände erhoben und 
Weiterbehandlung gewünscht von Ägypten, 
Bahrain, China, Iran, Israel, Katar, Kuwait, 
Oman, Portugal, USA, Venezuela und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Von den übrigen Einzelthemen aus dem Be­
reich des allgemeinen Seevölkerrechts sei 
hier noch die friedliche Durchfahrt von Kriegs­
schiffen durch die Küstengewässer anderer 
Länder erwähnt. Etliche Staaten (insbeson­
dere China) beharrten auf der Einführung ei­
ner Notif izierungs- oder Genehmigungs­
pflicht in Artikel 21 des Entwurfs. 
IV. Zur Teilnahme an der Konvention sollen 
auch Befreiungsbewegungen zugelassen 
werden, allerdings mit einem geringeren Sta­
tus als Staaten. Es wird wohl einiger juristi­
scher Phantasie und Formulierungskunst be­
dürfen, um dafür eine allseits zufriedenstel­
lende Formel zu erfinden. Von dem Erfolg die­
ser Anstrengung hängt die endgültige Zu­
st immung der Entwicklungsländer und der 
sozialistischen Staaten Osteuropas dazu ab, 
daß die Konvention einen Artikel über die Teil­
nahme internationaler Organisationen enthält 
(EG-Klausel). Konferenzpräsident Koh legte 
dafür bereits einen den EG-Vorstellungen 
recht weit entgegenkommenden Formulie­
rungsvorschlag nebst Annex (mit sieben Ex­
traartikeln) vor. Danach wird die Konvention 
zur Unterzeichnung aufliegen auch für »eine 

internationale Organisation, der Signatarstaa­
ten dieser Konvention, welche zugleich Mit­
glieder der Organisation sind, Kompetenzen 
auf Sachgebieten dieser Konvention übertra­
gen haben einschließlich der Kompetenz, in­
soweit Verträge abzuschließen«. Laut Art i ­
kel 3 des Annexes muß die Mehrheit der Mit­
glieder der Organisation Vertragspartei der 
Seerechtskonvention sein (also nicht die Ge­
samtheit, wie von etlichen Staaten — insbe­
sondere denen Osteuropas — gewünscht). 
Eine internationale Organisation ist im Falle 
ihrer Teilnahme an der Konvention verpfl ich­
tet, die ihr übertragenen einschlägigen Kom­
petenzen zu spezifizieren und diese Notifika­
tion gegebenenfalls zu aktualisieren (Arti­
kel 2, 5). Die Teilnahme einer internationalen 
Organisation darf zu keiner Mehrfachvertre­
tung der Mitgliedstaaten in Organen führen, 
die auf Grund der Konvention zu bilden sind 
(Artikel 4). Die weiteren Best immungen re­
geln Fragen der Verantwortl ichkeit für Kon­
ventionsverletzungen sowie der Streitbeile­
gung. 
V. Die Konferenz traf Vorentscheidungen 
über die Sitze der Internationalen Meeresbo­
denbehörde und des Internationalen See­
rechtsgerichtshofs. Formal handelte es sich 
dabei nur um Probeabst immungen, doch Prä­
sident Koh hatte bereits vor dem Urnengang 
mitgeteilt, die sechs Bewerber würden das 
Ergebnis als für sich bindend ansehen, und 
auch im Konventionsentwurf werde es Nie­
derschlag finden. Es wurde geheim abge­
stimmt. Beide Entscheidungen fielen jeweils 
im zweiten Wahlgang. Im einzelnen: 
Meeresbodenbehörde: Im ersten Wahlgang 
Jamaika 69 Stimmen, Malta 56, Fidschi 14; 6 
Enthaltungen bzw. leere Stimmzettel. Im 
zweiten Wahlgang Jamaika 76, Malta 66; 5 
Enthaltungen. 
Seerechtsgerichtshof: Im ersten Wahlgang 
Bundesrepublik Deutschland (Hamburg) 67 
Stimmen, Jugoslawien (Split) 59, Portugal 
(Lissabon) 15; 4 Enthaltungen bzw. leere 
Stimmzettel. Im zweiten Wahlgang Hamburg 
78, Split 6 1 ; 6 Enthaltungen bzw. leere St imm­
zettel. 
Es herrschte Einvernehmen darüber, daß die 
Versammlung der Behörde später neu ent­
scheiden könne, wenn ein nominierter Sitz­
staat im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kon­
vention nicht Vertragspartei sei. Konferenz­
präsident Koh wies vor dem Konferenzple­
num ausdrücklich darauf hin. Gegenüber 
Pressekorrespondenten erklärte er allerdings 
auch kurz nach Ende der Tagung, der Abst im­
mungserfolg der Bundesrepubl ik Deutsch­
land gebe der gesamten Konferenz einen ge­
wissen moralischen Auftr ieb. 
VI. Der Arbeitstext der Konferenz hieß seit 
dem 27.August 1980 >Draft Convention on the 
Law of the Sea (Informal Text)<. Er war auch 
durch seine Dokumentenbezeichnung 
(A/CONF.62/WP.10/Rev.3) als inoffizielle Vor­
lage ausgewiesen (vgl. VN 5/1980 S.184). Die 
Konferenz beschloß nunmehr, den einschrän­
kenden Zusatz in fo rma l Text< zu streichen, 
den Entwurf an die Entwicklungen der zehn­
ten Tagung anzupassen und die Neufassung 
zum offiziellen Konferenzdokument unter der 
Bezeichnung A/CONF.62/L.78 zu erheben. 
Die De-Informalisierung des Verhandlungs­
textes bleibt jedoch bei einer dokumentari­
schen Offizialisierung stehen, stößt also noch 
nicht vor zur prozeduralen Formalisierung. 
Die informellen Verfahrensregeln ( insbeson­
dere betreffend Textänderungen) sollen näm­

lich noch auf die Verhandlung »gewisser noch 
offener Fragen« anwendbar bleiben. Eine ab­
schließende Aufl istung dieser Fragen gibt es 
nicht. Koh bezog sich auf seinen verstorbe­
nen Vorgänger: Eine solche Aufstel lung sei 
»untunlich«. Die Statusbeförderung des 
>Konventionsentwurfs< ist demnach eher pro­
tokollarischer Natur. 
Die Konferenz verabschiedete allerdings ei­
nen genauen Zeitplan für ihre elfte und »ab­
schließende, Sachfragen entscheidende« Ta­
gung, und aus diesem geht hervor, daß die 
Entscheidung über die Formalisierung des 
Konventionsentwurfs am 6. April 1982 fallen 
soll. Die elfte Tagung soll vom 8. März bis zum 
30. April 1982 dauern und in fünf Abschni t te 
untergliedert sein. Erstens: Drei Wochen lang 
Beratungen im bisherigen Stil. Zweitens: Er­
örterung der Resultate im Plenum; sodann 
letzte informelle Revision des Entwurfs. Drit­
tens: Beschluß über den Übergang zum for­
mellen Verfahren. Viertens: Einreichen förmli­
cher Änderungsanträge (bis spätestens 
13. April) und Bemühungen um »allgemeines 
Einvernehmen«. Fünftens: Feststellung, ob 
alle Möglichkeiten, allgemeines Einverneh­
men zu erzielen, ausgeschöpft sind 
(23.April), Abst immungen und Verabschie­
dung der Konvention sowie der Begleit instru­
mente. Die Unterzeichnung der Schlußakte 
und die Auflegung der Konvention zur Unter­
zeichnung soll im September 1982 in Caracas 
geschehen. 
US-Chefunterhändler Malone gab zu dem 
Zeitplan den Kommentar: »Ich muß darauf 
hinweisen, daß es andere Fälle gegeben hat, 
in denen die abschließende Sitzung terminiert 
wurde, und die Dinge haben sich dann anders 
entwickelt.« NJP 

Verschiedenes 

Vanuatu: 155.Mitglied der UNO (42) 

(Karte in VN 4/1980 S.118) 

Per Akklamation in die Weltorganisation auf­
genommen wurde am 15. September, dem er­
sten Sitzungstag der 36.UN-Generalver­
sammlung, die südpazifische Republik Vanu­
atu. Diese 80 Inseln in der Korallensee hatten 
zwei Kolonialherren gleichzeitig gehabt: Bri­
ten und Franzosen. Im ersten Jahrzehnt die­
ses Jahrhunderts war von den beiden Mäch­
ten ein Kondominium errichtet worden. 
Die Fremdbest immung über das Schicksal 
der Inselbewohner hatte freilich schon früher 
begonnen. Erstmals für Europa im April 1606 
von einem Portugiesen im Dienste der spani­
schen Krone >entdeckt<, von Kapitän James 
Cook 1774 kartographisch erfaßt und als 
>Neue Hebriden< benannt, wurden die Inseln 
im 19. Jahrhundert der >Weltwirtschaft< unter­
worfen. Die Entdeckung von Sandelholz auf 
Tanna 1825 zog das Interesse europäischer 
Händler nach sich; ihre Methoden waren häu­
fig mit Gewaltanwendung verbunden. Der 
autochthonen Reaktion hierauf fielen die er­
sten europäischen Missionare zum Opfer, die 
1839 auf Tanna zu landen versuchten. Den­
noch ging die Aktivität der Missionen in den 
1840er und 1850er Jahren weiter, bis 1860 
Tausende von Bewohnern der südlichen In­
seln den Masern erlagen. Die Überlebenden 
revoltierten gegen die Missionare, denen sie 
die Schuld an der Epidemie beimaßen, und er­
reichten die zeitweilige Schließung der Mis­
sionen auf Erromango und Tanna. 
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